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InhaltsInhaltsüübersichtbersicht

� Patientenrechte und Patientenbeteiligung

• Das Patientenrecht auf Information

� Informationsquellen für Marken-Medizin

• Entwicklung ärztlicher Werbebeschränkungen

• Bewertung ärztlicher Qualität

• Transparenz medizinischer Qualitätsindikatoren
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Ausgangspunkt: PatientenrechteAusgangspunkt: Patientenrechte

�� Patientenrechte sind VerbraucherschutzrechtPatientenrechte sind Verbraucherschutzrecht

•• Ausgleich struktureller Defizite zwischen Experte und LaieAusgleich struktureller Defizite zwischen Experte und Laie

•• Partnerschaft statt PaternalismusPartnerschaft statt Paternalismus

•• ArztArzt--PatientPatient--VerhVerhäältnis als erfolgreiches Kooperationsmodell ltnis als erfolgreiches Kooperationsmodell 
im Sinne eines im Sinne eines SharedShared--DecisionDecision--MakingMaking

�� Patientenrechte alsPatientenrechte als
•• SchutzrechteSchutzrechte

•• SchadensrechteSchadensrechte

•• BeteiligungsrechteBeteiligungsrechte

•• InformationsrechteInformationsrechte
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Status PatientenrechteStatus Patientenrechte
Rechte haben = Rechte bekommen?Rechte haben = Rechte bekommen?

Arzt-Patient
Behandlung

Freie Auswahl
der Leistungserbringer

Arzt Apotheker Klinik
Krankenkasse Arzneimittelhersteller

Beteiligung an GKV-Systemsteuerung 
Partizipation und Nutzerorientierung

Patientenvertreter im GBA

Selbstbestimmungsrecht Art. 2 Abs. 2  GG:
Kommunikativer Schutz durch vorherige AufklKommunikativer Schutz durch vorherige Aufkläärungrung

Informationen als Entscheidungsgrundlage fInformationen als Entscheidungsgrundlage füür Patientenr Patienten

Zugang zu Informationen Zugang zu Informationen üüber Strukturber Struktur--, Prozess, Prozess-- und Ergebnisqualitund Ergebnisqualitäätt
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Behandlungsinformationen: Behandlungsinformationen: 
AufklAufkläärung und Einwilligungrung und Einwilligung

�� Jede Behandlung setzt Einwilligung nach vorheriger AufklJede Behandlung setzt Einwilligung nach vorheriger Aufkläärung vorausrung voraus

(operative) (operative) 
BehandlungsmethodeBehandlungsmethode ÄÄrztlicher rztlicher BehandlerBehandler

FormForm GesprGespräächch Informationsmaterialen, InternetInformationsmaterialen, Internet
und Gesprund Gespräächch

ZeitpunktZeitpunkt vor Therapiebeginnvor Therapiebeginn vor Betreten der Praxisrvor Betreten der Praxisrääumeume

UmfangUmfang Diagnose, Verlauf, Diagnose, Verlauf, 
Therapie, ErfolgTherapie, Erfolg

Daten zur Struktur, ProzessDaten zur Struktur, Prozess-- und  und  
ErgebnisqualitErgebnisqualitäätt

AlternativenAlternativen AbhAbhäängigkeit vom Risikoprofilngigkeit vom Risikoprofil Vergleichbarkeit der Risikoprofile Vergleichbarkeit der Risikoprofile 
verschiedener verschiedener BehandlerBehandler
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Liberalisierung Liberalisierung äärztlicher Werbebeschrrztlicher Werbebeschräänkungennkungen

�� Musterberufsordnung 1993:Musterberufsordnung 1993:
�� Dem Arzt ist Dem Arzt ist jegliche jegliche WerbungWerbung verboten.verboten.

�� Musterberufsordnung seit 2002:Musterberufsordnung seit 2002:

�� Zweck der Berufsordnung ist GewZweck der Berufsordnung ist Gewäährleistung des Patientenschutzes hrleistung des Patientenschutzes 

durch sachgerechte und angemessene Information.durch sachgerechte und angemessene Information.

�� Dem Arzt sind Dem Arzt sind sachliche berufsbezogene Informationensachliche berufsbezogene Informationen gestattet.gestattet.

�� NurNur berufswidrigeberufswidrige (anpreisende, irref(anpreisende, irrefüührende, vergleichende) hrende, vergleichende) 
Werbung ist dem Arzt untersagt.Werbung ist dem Arzt untersagt.

�� Bundesverfassungsgericht hat Liberalisierung Bundesverfassungsgericht hat Liberalisierung 

durch zahlreiche Entscheidungen vorangetriebendurch zahlreiche Entscheidungen vorangetrieben

�� Betonung der Betonung der freien Arztwahlfreien Arztwahl als Ziel sachgerechter Informationenals Ziel sachgerechter Informationen
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Patienteninformationen Patienteninformationen vonvon ÄÄrztenrzten
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Patienteninformationen Patienteninformationen vonvon ÄÄrzten:rzten:
Je grJe größößer, umso besser?er, umso besser?
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Liberalisierungen im HWGLiberalisierungen im HWG

�� §§ 11 HWG: Katalog verbotener Werbemethoden11 HWG: Katalog verbotener Werbemethoden
�� BGH: Reduktion auf konkrete GefBGH: Reduktion auf konkrete Gefäährdungstatbesthrdungstatbestäände:nde:

Keine generelle Gefahr durch Darstellung in BerufskleidungKeine generelle Gefahr durch Darstellung in Berufskleidung
�� EuGH: kein strengeres nationales SchutzniveauEuGH: kein strengeres nationales Schutzniveau

�� §§ 10 HWG: Bewerbung von Rx10 HWG: Bewerbung von Rx--ArzneimittelnArzneimitteln
�� Restriktive Auslegung: Nennung oder IdentifizierbarkeitRestriktive Auslegung: Nennung oder Identifizierbarkeit

�� Erste LiberalisierungsansErste Liberalisierungsansäätze in Rechtsprechung:tze in Rechtsprechung:
Abrufbarkeit von Produktinformationen im InternetAbrufbarkeit von Produktinformationen im Internet
(OLG M(OLG Müünchen vs. Hanseatisches OLG; BGHnchen vs. Hanseatisches OLG; BGH--KlKläärung 06/2009)rung 06/2009)

�� Vorschlag der EUVorschlag der EU--Kommission zur erweiterten PatienteninformationKommission zur erweiterten Patienteninformation

�� Medizinische Leistungserbringer kMedizinische Leistungserbringer köönnen im Einzelfall nnen im Einzelfall 
eingesetzte Arzneimittel beschreibeneingesetzte Arzneimittel beschreiben
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Patienteninformationen Patienteninformationen üüberber ÄÄrzterzte
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Patientenbewertungen Patientenbewertungen üüberber ÄÄrzterzte
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Transparenz von QualitTransparenz von Qualitäät bei Klinikent bei Kliniken
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FazitFazit

1.1. Patienten haben ein umfassendes Informationsrecht Patienten haben ein umfassendes Informationsrecht 

üüber Markenber Marken--Medizin.Medizin.

2.2. MarkenMarken--Medizin ist fMedizin ist füür medizinische Leistungserbringer r medizinische Leistungserbringer 

rechtlich darstellbar.rechtlich darstellbar.

3.3. MarkenMarken--Medizin darf keine Verpackung ohne Inhalte sein!Medizin darf keine Verpackung ohne Inhalte sein!


